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 Gemeinde Glienicke/Nordbahn 
DER BÜRGERMEISTER
        Hauptstraße 19     

16548 Glienicke/Nordbahn 
Tel.: 033056/692 – 0 

Fax: 033056/692 - 90 
          E-Mail: ebs@glienicke.eu 

Webseite:   www.glienicke.eu 
   Durchwahl der Bearbeiterinnen   

Eigenbetrieb Schmutzwasser– Glienicke/Nordbahn: 
Frau Pankow:  033056/69 - 266 
Frau Haack:     033056/69 - 173 

  
  

          
Antrag auf Stundung / Ratenzahlung 
 
Antragstellende Person(en):            
 
Name, Vorname: _____________________________________________________________ 
 
Anschrift:  _____________________________________________________________ 
 
Tel./ E-Mail (Angabe freiwillig): _______________________________________________________ 
 
 

 
 
Kundennummer/ Aktenzeichen:  .........................................................................................................  
 
Offene Forderung  .............................. , ................ € 
 
Fällig am:      ...................................................  
 
 
 
 
 

Da ich/ wir mich/ uns momentan nicht in der Lage sehe, die o. g. Forderung zur angegebenen Fälligkeit in 

einer Summe zu begleichen, bitte(n) ich/ wir um Vereinbarung einer Stundung. Nachfolgenden 

Zahlungsvorschlag kann/ können ich/ wir unterbreiten: 

 

 
 
1. Zahlungsbeginn:  ______________ (Tag) ______________ (Monat) ______________ (Jahr) 

  
 
2. Zahlungsintervall und Höhe der monatlichen Stundungsrate (z.B. 10 x 500,- € = 5.000,- €):    
 
 
Zahlungsintervall: _____________ x    Höhe der monatlichen Stundungsrate: _______________ € 
 
Zahlungsintervall: _____________ x    Höhe der monatlichen Stundungsrate: _______________ € 
 
 
ergibt: ______________________ €    Restsumme (soweit vorhanden):  ___________________ € 
 
 
3. Zahlungsende:    ______________ (Tag) ______________ (Monat) ______________ (Jahr) 

 
 

 

 

 

http://www.glienicke.eu/
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Bemerkungen (z.B. Hinweise zu Einmalzahlungen, die von dem Betrag der monatlichen Raten abweichen 
etc.): 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
4. Lastschriftverfahren:              
 

 Lastschriftverfahren wird gewünscht (SEPA-Einzugsermächtigung wird beigelegt) 
 
 
5. Hinweise: 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass  
 
- für den Zeitraum der Stundung Zinsen erhoben werden (siehe Merkblatt „Stundung“).   
- dem Antrag eine Erklärung über die wirtschaftliche Situation beizulegen ist, sobald der 

Stundungszeitraum (ab Fälligkeit) ein Jahr überschreitet. 

- mit zusätzlichen Kosten (Mahngebühren/ Säumniszuschläge) zu rechnen ist, wenn der Antrag auf 

Stundung nicht vor Fälligkeit der Forderung vorliegt. 

 

Ferner erkläre/n ich/ wir, dass ich/ wir bei konstanten wirtschaftlichen Verhältnissen zur Zahlung der 

vereinbarten Beträge in der Lage bin/ sind. Unter dieser Voraussetzung kann ich/ können wir sowohl den hier 

übernommenen als auch den gegenüber anderen Gläubigern bestehenden Verpflichtungen fristgerecht 

nachkommen. Das gilt auch für künftig fällig werdende Verbindlichkeiten, soweit sie bereits absehbar sind. Im 

Falle der Zahlungsunfähigkeit bin ich/ sind wir ferner verpflichtet, der Gemeinde Glienicke/Nordbahn schriftlich 

oder zur Niederschrift darzutun, warum mir/ uns die fristgemäße Zahlung nach meinen/ unseren 

wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist. 

 
 
 
 
 
Das Informationsblatt zur Erhebung von Daten nach Artikel 13 und 14 der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe ich/ haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
............................. ................................................. 
Datum    Unterschrift 
 
 
 
.............................. ................................................. (bei mehreren beantragenden Personen) 
Datum   Unterschrift 
 
 
Anlagen: (bitte ankreuzen): 
 
 

 SEPA-Einzugsermächtigung  
 
  

 …………………………………………… 
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Weitere Hinweise zum Datenschutz 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Gemeinde 
Glienicke/Nordbahn, Der Bürgermeister, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Bürgermeister der Gemeinde 
Glienicke/Nordbahn die Berichtung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern 
oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch (Hauptstraße 19, 16548 
Glienicke/Nordbahn), per Fax (033056 69 290) oder per E-Mail (info@glienicke.eu) an den 
Bürgermeister der Gemeinde Glienicke/Nordbahn übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 

 

Hinweis zum Kontakt per E-Mail: 

Sie können den handschriftlich unterzeichneten Widerruf als PDF-Anhang direkt an den 
jeweiligen Mitarbeiter bzw. an die jeweilige Stelle senden.  

Sollten Sie nur mit einer Mail widerrufen wollen, ist in diesem Fall das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) in der jeweils 
geltenden Fassung zu versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere 
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
 http://service.brandenburg.de/de/elektronische-signatur-/110104 aufgeführt sind. Das signierte  
Dokument ist an folgende E-Mail-Adresse zu senden: e-post@glienicke.eu 

 
   

 


